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Ericsson GmbH, Düsseldorf 

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024 

1. Grundlagen der Gesellschaft 

1.1. Organisatorische Struktur des Konzerns und Geschäftsmodell 

Die in Deutschland von der Ericsson Germany GmbH, Düsseldorf, geführte Ericsson Gruppe 

ist zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses wie folgt strukturiert: 

 
Die Ericsson GmbH, Düsseldorf, (EDD) ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Ericsson Fa-

cilities GmbH, Frankfurt am Main, (LHO) mit der ein Ergebnisabführungsvertrag besteht. Die 

EDD ist ihrerseits 100%ige Gesellschafterin der Ericsson Services GmbH, Düsseldorf, (EMG). 

Das Kerngeschäft der EDD besteht aus der Belieferung des deutschen Marktes mit allen Erics-

son Produkten, der Erbringung von Service- und Logistikdienstleistungen für Konzerngesell-

schaften sowie aus Leistungen im Bereich der Auftragsforschung im Wesentlichen für die 

Ericsson AB, Stockholm/Schweden, (EAB) der Inhaberin der Produkte und Lizenzen des Erics-

son Konzerns.  

Zu den größten Kunden der Gesellschaft gehören die Vodafone Gruppe, die Deutsche Tele-

kom sowie o2 Telefónica. 
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Das angebotene Produkt- und Serviceportfolio enthält unter anderem Netzwerkausrüstung für 

den Mobilfunk, Richtfunk und mobilen Breitband-Ausbau, IP Router, IMS (IP Multimedia Sub-

system), die Einführung nachhaltiger Produkt- und Servicelösungen, Rollout Services, Mana-

ged Services und Customer Support. 

Auf der Beschaffungsseite bilden detaillierte Lieferanten- und Konditionsvereinbarungen die 

Rahmenbedingungen der Einkaufsbeziehungen. Eine konzernweite Zusammenarbeit mit glo-

balen Partnern wird bevorzugt. 

Die Zusammensetzung des Aufsichtsrats wurde im Geschäftsjahr gem. §§ 1 I Nr. 3, 2 I, II, 4 I, 

II S.1, III, 5, 6, 7 DrittelbG 2004 sowie §§ 95 I S.1, 100, 101 I und III AktG und den übrigen 

Bestimmungen des DrittelbG sowie der dort für anwendbar erklärten Bestimmungen des AktG 

neu gebildet. Die Mitglieder wurden im Geschäftsjahr 2024 teilweise neu bestellt, für die voll-

ständige Übersicht wird auf den Anhang verwiesen. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates ist 

weiterhin Jurgen Arts.  

 

1.2. Erklärung zur Unternehmensführung nach § 289f Abs. 4 HGB 

Der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung haben am 9. November 2021 beschlos-

sen, dass ein Drittel der Mitglieder vom Aufsichtsrat weiblich sein sollen. Falls der Geschäfts-

führung mehr als zwei Personen angehören, soll mindestens ein Drittel davon weiblich sein. 

Die Zielgrößen gelten seit dem 9. November 2021 für die nächsten fünf Jahre. Ein weiterer 

Beschluss wurde seitdem nicht gefasst.  

Für die beiden Führungsebenen unterhalb der Geschäftsführung wurden in der Vergangenheit 

und mit Beschluss der Geschäftsführung ebenfalls vom 9. November 2021 Zielgrößen von Null 

festgelegt. Das liegt daran, dass durch die bestehende Matrixorganisation des Ericsson Kon-

zerns in den lokalen Gesellschaften, wie der Ericsson GmbH, keine gesellschaftsinternen Be-

richtslinien bzw. Hierarchieebenen existieren, sondern dies in der Regel länderübergreifend 

geschieht bzw. organisiert ist. Die Zielgrößen gelten seit dem 9. November 2021 für die nächs-

ten fünf Jahre. 

Der Aufsichtsrat hat 33 % weibliche Mitglieder. Die Geschäftsführung besteht aus drei männ-

lichen Personen. Ihr gehören zurzeit keine weiblichen Mitglieder an.  

 

  



3 

2. Wirtschaftsbericht 

2.1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingun-

gen 

 

Die wirtschaftliche Schwächephase in Deutschland hält auch zur Jahreswende an. Laut ers-

ten, vorläufigen Schätzungen des Statistischen Bundesamtes ist das BIP im Jahresendquartal 

in preis-, saison- und kalenderbereinigter Rechnung gegenüber dem Vorquartal erneut leicht 

um 0,1 % zurückgegangen. Im Gesamtjahr 2024 ist das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt 

(BIP) demnach um 0,2 % im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Positiv trugen dabei vor allem 

die öffentlichen und – zu einem geringeren Ausmaß – die privaten Konsumausgaben bei. Dies 

wurde jedoch überlagert von deutlich rückläufigen Anlageinvestitionen sowie einem negativen 

Impuls vom Außenbeitrag, wobei weitgehend stagnierenden Importen sinkende Exporte ge-

genüberstanden.  

Die weltweite Produktion von Industriegütern entwickelt sich nach wie vor verhalten. Zu Beginn 

des vierten Quartals wurde sie saisonbereinigt um 0,3 % gegenüber dem Vormonat ausge-

weitet und lag damit um 1,8 % über dem Vorjahr. Zur Jahreswende senden Frühindikatoren 

für die Industrieproduktion eher negative Signale. Der Stimmungsindikator von S&P Global ist 

im Dezember zwar dank einer weiteren Stimmungsaufhellung im Dienstleistungsbereich mit 

+0,2 Punkten auf 52,6 Punkte leicht gestiegen. In der Industrie fiel der Index dagegen wieder 

unter die Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Auch der SENTIX-Index, der die Stimmung 

unter Finanzinvestoren mit Blick auf die Weltkonjunktur widerspiegelt, hat im Januar erneut 

etwas nachgegeben. 

Der weltweite Güterhandel hat sich im Oktober seitwärts entwickelt. Gegenüber dem Vorjah-

resmonat liegt er aktuell nur noch um 1,6 % im Plus. Auch der RWI/ISL-Containerumschlag-

Index blieb im November mit 131,8 nach 131,9 Punkten nahezu konstant. Während sich die 

Aktivität in den chinesischen Häfen weiter abkühlte, setzte sich die Erholung in den europäi-

schen Häfen mit einem kräftigen Anstieg des Nordrange-Index von 114,5 auf 115,9 Punkte 

fort.1 

 

  

                                                           
1 Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
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2.2. Mitarbeiter 

Zum Stichtag 31. Dezember 2024 betrug die Zahl der Mitarbeiter 970 (Vorjahr 989). Für den 

Bereich Forschung und Entwicklung sind zum 31. Dezember 2024 531 Mitarbeiter tätig (Vor-

jahr 538 Mitarbeiter).  

Die Belegschaft teilt sich nach Geschlecht wie folgt auf: 738 männlich, 231 weiblich und  

1 divers. 

Zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern verpflichtet Ericsson seine Mitar-

beiter weltweit, ihre Arbeit nach ethischen und moralischen Standards auszurichten. Der Kon-

zern wendet hierzu einen Ethikkodex an, der diese ethischen und moralischen Standards for-

muliert. Ein Teil davon ist die Ablehnung jeglicher Diskriminierung aufgrund des Geschlechtes 

und das Schaffen eines Bewusstseins unter den Mitarbeitern, um einer solchen Diskriminie-

rung vorzubeugen sowie die Gleichstellung von Frauen und Männern weiter zu fördern. Um 

dies in der täglichen Praxis zu erreichen, werden Mitarbeiter nach weltweit einheitlichen Stan-

dards in der Anwendung des Ethikkodexes geschult und durch Schulungen fortgebildet.  

Zur Herstellung der Entgeltgleichheit für Frauen und Männer hat Ericsson in Deutschland mit 

Zustimmung seiner Mitarbeitervertretungen bereits seit einiger Zeit ein unternehmenseinheit-

liches, geschlechtsneutrales Vergütungssystem eingeführt. Die Mitarbeiter des Unternehmens 

werden ohne Ansehung ihres Geschlechtes, allein nach berufsbezogenen Kriterien, in das 

Vergütungssystem eingruppiert und vergütet. Einer sich auf das Entgelt beziehenden Un-

gleichbehandlung wird damit vorgebeugt, die Gleichstellung von Frauen und Männern weiter 

gefördert.  

 

2.3. Analyse des Geschäftsverlaufs 

Ericsson Deutschland konnte auch 2024 wichtige Kundenvereinbarungen abschließen. Insbe-

sondere mit Vodafone Germany konnten wir einen Vertrag im Cloud Infrastructure Bereich 

schließen, wodurch unsere Core Software auch auf der eigenen Ericsson Cloud Native Infra-

structure Solution im Vodafone Netz betrieben werden kann. 

Aufgrund der Vereinbaring zwischen Vodafone und 1&1 für die Übertragung von ca. 12 Mio. 

Kunden in das Vodafone Netz ab, gehen wir davon aus, dass es in den nächsten Jahren zu 

Kapazitätserweiterungen im Radio und im Core Netzwerk kommen wird. 

Mit o2 Telefónica konnten wir unsere Partnerschaft im Bereich Core Netzwerk verlängern und 

darüber hinaus weitere Schritte hinsichtlich der Implementierung der weltweit ersten Cloud 

RAN Lösung im bestehenden Live-Netzwerk abschließen.  

Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Deutschen Telekom konnte auch im letzten Jahr 

weiter fortgeführt werden, was neue Standorte betrifft, aber auch die Modernisierung beste-

hender. Ziel ist Softwarekapazitäten im Netzwerk zu erhöhen und 5G flächenmäßig weiter 

auszubauen.  

Sehr erfreulich ist die erfolgte Auszeichnung im Bereich Nachhaltigkeit durch die Deutsche 

Telekom mit dem Green Future Best Practice Award 2024, die unsere Bestrebungen, ein ver-

lässlicher, auf Nachhaltigkeit ausgerichteter Partner zu sein, vollständig widerspiegelt.  
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Auch die Verlängerung unseres Managed Services Vertrages mit Versatel für 5 weitere Jahre 

stellt eine sehr wichtige Basis für unsere lokalen Serviceorganisation dar. Im Bereich des ex-

ternen Kundengeschäfts wurde im Berichtsjahr ein Umsatz von MEUR 327 (Vorjahr 

MEUR 348) erzielt. Aus der Auftragsforschung weist die Gesellschaft einen Umsatz von 

MEUR 45 (Vorjahr MEUR 51) aus. Der Umsatz für konzerninterne Lieferungen, Service und 

Logistikleistungen lag im Geschäftsjahr bei MEUR 22 (Vorjahr MEUR 23). Der Gesamtumsatz 

betrug im Berichtsjahr MEUR 393 (Vorjahr MEUR 421). 

 

2.4. Finanzielle und nicht-finanzielle Leistungsindikatoren 

Die Steuerung der Gesellschaft erfolgt im Wesentlichen durch finanzielle Leistungsindikatoren. 

Die zentralen Leistungsindikatoren sind die Umsatzerlöse sowie die Umsatzrendite, d.h. das 

EBIT ohne Marge auf die konzerninternen Umsatzerlöse sowie ohne Erträge aus Gewinnab-

führungen bezogen auf die externen Umsatzerlöse. Die allgemeine Vorgabe des Konzerns 

von einer Zielgröße von mindestens 2,7 % (Vorjahr 3,8 %) Umsatzrendite in Bezug auf die 

externen Umsatzerlöse wurde erreicht. Hintergrund ist, dass die Vereinbarungen innerhalb 

des Ericsson-Konzerns vorsehen, dass die Umsatzrendite der einzelnen Gesellschaften inner-

halb bestimmter Bandbreiten liegen soll. Diese werden jährlich unter Berücksichtigung einer 

Benchmark-Studie ermittelt, die eine Bandbreite von Umsatzrenditen eingeschränkt vergleich-

barer Unternehmen widerspiegelt. Die Erreichung dieser Zielvorgaben erfolgt dann in der Re-

gel durch Anpassungen der konzerninternen Verrechnungspreise. 

 

2.5. Umsatz- und Ertragslage 

Der Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2024 lag mit TEUR 393.332 um TEUR 27.830 bzw. 

6,6 % unter dem Umsatz des Vorjahres.  

Die Umsatzerlöse verteilen sich auf folgende Segmente: 

 

 2024 2023 

 

Networks 

Cloud Software & Services 

R&D  

Sonstige 

TEUR 

199.509 

121.632 

44.989 

27.202 

TEUR 

227.372 

114.534 

50.920 

28.336 

Gesamt 393.332 421.162 

 

Das Segment Networks unterstützt die gesamten Funkzugangstechnologien. Unser Portfolio 

beinhaltet Hardware, Software und zugehörige Dienstleistungen sowohl für den Funkzugang 

als auch für den Transport. Die produktbezogenen Dienstleistungen umfassen Design, Tuning, 

Netzwerk-Rollout und Kundenunterstützung. 
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Das Segment Cloud Software & Services beinhaltet zum einen Ericsson Lösungen, welche die 

digitale Transformation der Kunden realisieren. Diese Lösungen bestehen hauptsächlich aus 

Software und Dienstleistungen in den Bereichen Monetarisierung und Managementsysteme 

(OSS/BSS), Telekommunikation Core (Packet Core und Kommunikationsdienste), Cloud & 

NFV (Netzwerkfunktionsvirtualisierung), Infrastruktur und Anwendung, Entwicklung und Mo-

dernisierung. Zum anderen beinhaltet es Netzwerkoptimierung für Netzanbieter. Durch diese 

Angebote vertrauen Kunden uns den Betrieb ihres Netzwerks/ihrer IT Systeme und das Opti-

mieren der Netzwerkleistung an. 

Die Auftragsforschung (R&D) beinhaltet neben der klassischen Forschung und Entwicklung 

zunehmend Support Aufgaben im Kundengeschäft. 

Die konzerninternen Umsatzerlöse (TEUR 66.609, Vorjahr TEUR 73.539) sind im Wesentli-

chen in den Umsatzkategorien Networks, R&D und Sonstige enthalten. 

In der Prognose des Vorjahres sind wir von einem leicht rückläufigen externen Umsatzniveau 

ausgegangen, somit lag der Umsatz entsprechend der Erwartungen. Grund für den Rückgang 

sind geringere Investitionen von Großkunden in die Netzwerk-Infrastruktur. Die Zielgröße und 

-erreichung in Bezug auf den Leistungsindikator Umsatzrendite auf das externe Kundenge-

schäft ergibt sich aus der Benchmarkstudie, die jährlich im rechtlichen Rahmen der OECD 

Richtlinien erstellt wird. Die Zielgröße für 2024 beträgt 2,7 % und liegt damit unter den Erwar-

tungen des Vorjahres, hier waren wir von einer prozentual in etwa auf dem Niveau des Vor-

jahres liegenden Umsatzrendite ausgegangen. 

Im Geschäftsjahr 2024 wurde eine leichte Bestandsverringerung von TEUR 2.700 gegenüber 

einer Bestandserhöhung von TEUR 884 im Vorjahr ausgewiesen. Es ergibt sich eine Gesamt-

leistung, definiert als Umsatzerlöse zzgl. Bestandsveränderung, von TEUR 390.632 nach 

TEUR 422.047 im Vorjahr. Die Materialaufwandsquote liegt mit 60 % (Vorjahr 62 %) auf Vor-

jahresniveau. 

Die sonstigen betrieblichen Erträge betragen TEUR 4.749 (Vorjahr TEUR 9.230) und beinhal-

ten im Wesentlichen Weiterbelastungen an Konzerngesellschaften sowie Erträge aus der Auf-

lösung von Rückstellungen.  

Die Personalaufwandsquote im Verhältnis zur Gesamtleistung liegt mit 33 % leicht über Vor-

jahresniveau (Vorjahr 29 %).  

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen lagen im Geschäftsjahr mit TEUR 16.799 unter 

dem Vorjahr (TEUR 24.413) und beinhalten im Wesentlichen Aufwendungen für Bürogebäude 

in Höhe von TEUR 10.889 (Vorjahr TEUR 11.485) sowie sonstige bezogene Dienstleistungen 

von TEUR 2.396 (Vorjahr TEUR 3.969) und Aufwendungen für IT von TEUR 2.181 (Vorjahr 

TEUR 2.088).  

Die Tochtergesellschaft Ericsson Services GmbH, Düsseldorf, hat im Geschäftsjahr einen Ver-

lust vor Ergebnisabführung in Höhe von TEUR 1.632 (Vorjahr TEUR 3.103) erwirtschaftet, der 

im Rahmen des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages übernommen wurde.  

Die sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträge betragen TEUR 9.233 nach TEUR 7.735 im Vor-

jahr.  

Die Zinsaufwendungen liegen mit TEUR 8.134 auf Vorjahresniveau (TEUR 8.817).   
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Das Jahresergebnis vor Gewinnabführung belief sich danach auf TEUR 12.270 nach 

TEUR 19.857 im Vorjahr.  

2.6. Vermögens- und Finanzlage 

Die Bilanzsumme ist mit TEUR 395.887 um 8 % (TEUR 29.516) gestiegen.  

Die Investitionen in das Sachanlagevermögen beliefen sich im Geschäftsjahr 2024 auf insge-

samt TEUR 1.243 (Vorjahr TEUR 1.416), wie im Vorjahr im Wesentlichen im Bereich der Be-

triebs- und Geschäftsausstattung. 

In Bezug auf die bestehenden langfristigen Miet- und Leasingverträge, aus denen entspre-

chend zukünftige finanzielle Verpflichtungen resultieren, verweisen wir auf die Angaben im 

Anhang. 

Das Umlaufvermögen ist um TEUR 30.514 auf TEUR 390.203 gestiegen. Ursächlich hierfür 

ist im Wesentlichen der um TEUR 34.225 gestiegene Saldo an Forderungen gegen verbun-

dene Unternehmen durch den Anstieg der Cash-Pool- und kurzfristigen Darlehensforderun-

gen. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betragen zum Stichtag TEUR 78.848 

und liegen auf Vorjahresniveau. Der Bestand an Vorräten ist mit TEUR 30.068 leicht unter 

Vorjahresniveau (TEUR 32.768).  

Das Eigenkapital beträgt wie in den Vorjahren TEUR 78.936. Das im Berichtsjahr aufgelaufene 

Ergebnis wurde im Rahmen des im Jahr 2012 mit der LHO abgeschlossenen Ergebnisabfüh-

rungsvertrages vollständig an diese abgeführt. 

Die Pensionsrückstellungen liegen mit TEUR 166.295 in leicht unter denen des Vorjahres 

(TEUR 173.771).  

Durch den im Geschäftsjahr 2012 mit der Gesellschafterin geschlossenen Ergebnisabfüh-

rungsvertrag ist eine ertragssteuerliche Organschaft entstanden. Die Gesellschaft weist daher 

keine Steuerrückstellungen aus.  

Die sonstigen Rückstellungen sind im laufenden Geschäftsjahr auf TEUR 83.158 auf ange-

stiegen (Vorjahr TEUR 51.451) und enthalten im Wesentlichen umsatzbezogene 

(TEUR 28.361; Vorjahr TEUR 22.872), personalbezogene (TEUR 23.452; Vorjahr 

TEUR 17.777) und Restrukturierungsrückstellungen (TEUR 24.317; Vorjahr TEUR 4.976). 

Die Verbindlichkeiten der Gesellschaft sind im Vergleich zum Vorjahr leicht um TEUR 5.837 

auf TEUR 67.498 gestiegen.  

Zur Sicherstellung der Liquidität ist die Gesellschaft zusammen mit ihrer Tochtergesellschaft 

EMG in das Cash-Pooling-System der Ericsson Gruppe eingebunden. Die Anlagen auf den 

Cash-Pool-Konten werden gemäß den bestehenden Rahmenvereinbarungen verzinst. Zudem 

erwirtschaftet die Gesellschaft derzeit positive operative Cashflows und verfügt über eine aus 

unserer Sicht angemessene Eigenkapitalquote. Eine Finanzierung über externe Bankdarlehen 

ist dadurch nicht notwendig. 

Die verfügbare Liquidität der Gesellschaft aus Cash-Pool und Bankbeständen beläuft sich zum 

Stichtag auf TEUR 106.572. 
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3. Internes Kontrollsystem und Risikomanagementsystem 

Das Risikomanagementsystem der Gesellschaft stützt sich wie in den Vorjahren auf das kon-

zerninterne Berichtswesen und auf standardisierte Geschäftsprozesse. Diese entsprachen 

auch in 2024 den Anforderungen des Sarbanes Oxley Act. Ziel ist es, den Erfolg der Gesell-

schaft sicherzustellen und etwaige ergebnisbeeinträchtigende Tatsachen oder bestandsge-

fährdende Entwicklungen frühzeitig zu erkennen. 

Zur Minimierung der Risiken ist unsere Gesellschaft in das Berichterstattungssystem der Mar-

ket Area Europe and Latin America des Ericsson Konzerns eingebunden. Dieses System wird 

regelmäßig an neue interne und externe Veränderungen angepasst, sodass das Management 

frühzeitig über auftretende Risiken informiert wird und unmittelbar die notwendigen Gegen-

maßnahmen ergreifen kann. Im Rahmen interner Prüfungen wird die Einhaltung von Prozes-

sen und Kontrollen regelmäßig überprüft. 

 

4. Forschungs- und Entwicklungsbericht 

Neben dem Vertrieb der Ericsson Produkte und Services war die Gesellschaft 2024 auch wei-

terhin in der Forschung und Entwicklung aktiv. Die Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten 

finden überwiegend am Standort Aachen/Herzogenrath statt. Dieser Unternehmensbereich ar-

beitet fast ausschließlich für die EAB. Am Standort Aachen wurden im Wesentlichen For-

schungs- und Entwicklungsaktivitäten im Bereich IT & Cloud sowie 5G durchgeführt. 

 

5. PROGNOSE-, CHANCEN- UND RISIKOBERICHT 

5.1. Chancenbericht 

Wie in den letzten Jahren gehen wir auch für 2025 davon aus, dass unsere Kunden beste-

hende Mobilstandorte weiterhin modernisieren, aber auch in den weiteren Ausbau neuer 

Standorte investieren, um flächendeckend die 5G Infrastruktur auszubauen.  

Basierend auf unseren in den Vorjahren abgeschlossenen Verträgen, gehen wir unverändert 

davon aus, dass der mit der Deutschen Telekom geschlossene Vertrag über ein 5G fähiges 

Mobilfunknetz in zwei von fünf deutschen Netzbereichen fortgesetzt wird, auch was unsere 

Partnerschaft mit der Vodafone Group, die einen Marktanteil von etwa 50 % der Netzbereiche 

in Deutschland umfasst.  

Aufgrund der erfolgreichen Einführung von Cloud RAN an einigen Standorten von o2 Telefóni-

ca, die den ersten Einsatz von Ericssons Cloud RAN-Portfolio in Europa ermöglicht, erwarten 

wir weitere Nachfolgeaufträge zu erhalten. 

Aufgrund bestehender Ausbauverpflichtungen unserer Kunden gehen wir davon aus, dass be-

sonders im mittleren Frequenzbereich verstärkt investiert wird. 
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Klimawandel und Umweltzerstörung sind existenzielle Bedrohungen für die Welt. Unterneh-

men sind daher gefordert, ihre Energie- und Ressourceneffizienz deutlich zu steigern und den 

absoluten Energieverbrauch zu begrenzen. Für Anbieter in der Telekommunikationstechnolo-

gie wird dieser Aspekt immer wichtiger. Die oft formulierte Erwartung an die Branche ist, dass 

der Grundverbrauch an Energie bei gleichzeitigem Ausbau des Telekommunikationsnetzes 

mittelfristig mindestens stabil bleibt oder sogar leicht sinkt. 

Wir sind davon überzeugt, als Ericsson hier gut positioniert zu sein und sind vor diesem Hin-

tergrund zuversichtlich, unseren Marktanteil mittelfristig ausbauen zu können. 

 

5.2. Risikobericht 

Die Ericsson GmbH ist verschiedenen Risiken ausgesetzt, die die Geschäftstätigkeit sowie die 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich beeinflussen könnten.  

Die Ericsson GmbH und die Ericsson Gruppe umfassende Risiken sind unter anderem: 

• Die Herausforderungen der geopolitischen und handelsbezogenen Unsicherheiten könnten 

zu negativen Auswirkungen auf die bestehenden Strukturen von Nachfrage, Kosten und 

Preisgestaltungen unserer Produkte und Dienstleistungen und damit auf die Geschäftser-

gebnisse und Wachstumsmöglichkeiten führen.  

• Unser Geschäft ist abhängig vom kontinuierlichen Wachstum der mobilen Kommunikation 

und vom Erfolg unserer Kunden. Bei Stagnation des Wachstums oder in dem Falle, dass 

unsere Kunden bei der Generierung der digitalen Wertschöpfungskette nicht erfolgreich 

sind, wird das Ergebnis der Gesellschaft negativ beeinflusst. 

• Bei unzureichender Umsetzung unserer Strategie, das Potential der 5G Märkte in Bezug 

auf Skalierung, Zeitrahmen und das Marktvolumen auszuschöpfen, wird das Ergebnis ne-

gativ beeinflusst. 

• Weitere Branchenkonsolidierung bei unseren Kunden sowie zwischen unseren größten 

Konkurrenten können verschobene Investitionen und verschärften Preiswettbewerb als 

Folge haben. 

• Vorfälle im Bereich der Cybersicherheit können einen bedeutenden negativen Einfluss auf 

das Unternehmen haben. 

• Störungen der Lieferketten sowie Materialengpässe können sich aufgrund einer möglichen 

Nicht-Verfügbarkeit von bestimmten Produkten negativ auf unsere Umsatzerlöse auswir-

ken. Der Ericsson-Konzern hat Unregelmäßigkeiten in der Lieferkette antizipiert und proak-

tiv an der Resilienz und Flexibilität der Lieferketten für diese Produkte gearbeitet. Wir be-

werten regelmäßig die Situation und nehmen erforderliche Anpassungen vor, um den An-

forderungen unserer Kunden zu entsprechen. Daher gehen wir von einem weiterhin sehr 

begrenzten Risiko in dem Bereich aus. 
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• Als Bestandteil des Ericsson Konzerns ist die Gesellschaft auch von der Entwicklung des 

Konzerns insgesamt abhängig, bspw. im Hinblick auf die Wettbewerbsfähigkeit der ange-

botenen Produkte. Schnelle technologische Änderungen und die Fähigkeit von Ericsson, 

Produkte an den Märkten zu platzieren, können negative Auswirkungen auf das Geschäft 

haben. 

Im Rahmen der fokussierten Geschäftsstrategie des Konzerns wird verstärkt auf die Generie-

rung von profitablen Umsätzen mit Großkunden geachtet. Bestehende Verträge werden aktiv 

nachverhandelt, wenn die erzielten Ergebnisse nicht den Konzernvorgaben entsprechen. Hier-

bei muss das Risiko der Auftragsstornierung mit der Chance der Ergebnisverbesserung abge-

wogen werden. Der Preisdruck des chinesischen Wettbewerbs ist wie in den Vorjahren spür-

bar, wobei Tendenzen auf Kundenseite erkennbar sind, Entscheidungen nicht mehr aus-

schließlich auf den Preis zu begründen. Es ist erkennbar, dass auf Kundenseite vermehrt auf 

eine breite Lieferantenbasis gesetzt wird. Wir betrachten dieses Risiko als ein mittleres Risiko, 

auch vor dem Hintergrund, dass durch die enge Zusammenarbeit auch eine gewisse Bindung 

der Kunden an uns als Lieferanten gefestigt wird. 

Zur Überwachung und Minimierung von Forderungsausfällen nutzt die Gesellschaft die Mög-

lichkeiten der eingesetzten ERP Software. Die Gesellschaft sieht zurzeit kein Risiko wesentli-

cher Forderungsausfälle. 

Vorratsrisiken werden durch eine systemgestützte, permanente Beobachtung der Bestände 

begrenzt. Prinzipiell werden keine freien Lagerbestände in der Gesellschaft vorgehalten. Mög-

liche Preissteigerungen bei Rohstoffen werden nicht als finanzielles Risiko für die Gesellschaft 

gesehen. Dagegen können sich Preissteigerungen im Komponentenweltmarkt negativ auf die 

Marge auswirken; insgesamt wird jedoch auch dies als eher geringes Risiko angesehen. 

Dem Risiko eines Ausfalls unserer IT Anwendungen wird durch eine Betriebsunterbrechungs-

versicherung sowie Vorkehrung zum Ausweichen auf eine andere IT Plattform Rechnung ge-

tragen. Durch ständige interne wie externe Schulungen bemühen wir uns, die Qualifikation 

unserer Mitarbeiter zu erhalten und auszubauen und sie dadurch auch längerfristig an unsere 

Gesellschaft zu binden. 

Insgesamt sieht die Geschäftsführung die oben aufgeführten Risiken als aktuell beherrschbar 

an und sieht derzeit keine bestandsgefährdenden Risiken. 
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5.3. Prognosebericht 

Deutschland steuert auf das dritte Rezessionsjahr zu – die digitale Wirtschaft bleibt aber auf 

Wachstumskurs. Trotz des aktuell schwierigen konjunkturellen Umfelds erwartet der Digital-

verband Bitkom im deutschen Markt für IT und Telekommunikation (ITK) 2025 ein Umsatzplus 

von 4,6 % auf 232,8 Milliarden Euro. Im vergangenen Jahr hatten die ITK-Umsätze um 3,3 % 

auf 222,6 Milliarden Euro zugelegt. Parallel entstehen in der Branche neue Arbeitsplätze. Die 

Zahl der Beschäftigten im ITK-Sektor soll laut Bitkom im Jahresverlauf 2025 um rund 20.000 

auf 1,371 Millionen wachsen. Im Jahr 2024 sind 9.000 neue Arbeitsplätze entstanden. „Die 

Digitalwirtschaft bietet einen Lichtblick in schwierigen Zeiten, steigert den Umsatz und schafft 

neue Jobs. Mittlerweile ist die ITK-Branche Deutschlands größter industrieller Arbeitgeber. Die 

Geschäfte der meisten Unternehmen der IT- und Telekommunikationsbranche verlaufen den 

Prognosen zufolge 2025 positiv. Die Richtung in der IT stimmt“, sagt Bitkom-Präsident Dr. Ralf 

Wintergerst. „Die Politik sollte alles tun, um das Wachstumstempo zu verstärken.“2 

Für das Geschäftsjahr 2025 erwarten wir ein stabiles Investitionsvolumen unserer Kunden, 

was auch auf makroökonomischen Faktoren beruht. Allgemeine Preissteigerungen haben bis-

her noch zu keinen Erhöhungen der Telefontarife geführt. 

Weiterhin gehen wir davon aus, dass die in den Vorjahren vereinbarten Rahmenverträge auch 

2025 weiterhin abgerufen werden und das Geschäft im Radio- und Corebereich einen stabilen 

Verlauf nimmt. Positiv wird sich ebenfalls die abgeschlossene Verlängerung des Vertrages mit 

der Deutschen Telekom über ein 5G fähiges Mobilfunknetz in zwei von fünf deutschen Netz-

bereichen auswirken. 

Insgesamt gehen wir für das Geschäftsjahr 2025 von einem stabilen Umsatzniveau in Bezug 

auf die externen und die gesamten Umsatzerlöse aus. Die positive Umsatzrendite wird pro-

zentual vom Umsatz auf Vorjahresniveau sein. 

Wir weisen darauf hin, dass bei zukunftsbezogenen Aussagen die tatsächlichen Ergebnisse 

wesentlich von den Erwartungen über die voraussichtliche Entwicklung abweichen können, 

wenn eine der genannten oder andere Unsicherheiten eintreten oder sich die in den Aussagen 

zugrundeliegenden Annahmen als unzutreffend erweisen. 

 
Düsseldorf, den 23. Mai 2025 
 

Ericsson GmbH 

Geschäftsführung 

 

 

 

 

Stefan Koetz Bernd Mellinghaus Daniel Leimbach 

                                                           
2 Quelle: Bitkom.org 



Ericsson GmbH, Düsseldorf
BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2024

A K T I V A P A S S I V A
31.12.2024 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2023

T€ T€ T€ T€

A. ANLAGEVERMÖGEN A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital 20.000 20.000

I. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten II. Kapitalrücklagen 12.998 12.998

einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 106 31
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.895 4.014 III. Gewinnvortrag 45.938 45.938
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 206 74 78.936 78.936

3.207 4.119
B. RÜCKSTELLUNGEN

II. Finanzanlagen 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 166.295 173.771
Anteile an verbundenen Unternehmen 2.000 2.000 2. Sonstige Rückstellungen 83.158 51.451

5.207 6.119 249.453 225.222

B. UMLAUFVERMÖGEN C. VERBINDLICHKEITEN
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 17.367 23.564

I. Vorräte davon mit einer RLZ< 1 Jahr: T€ 17.367 (Vj: T€ 23.564)
1. Unfertige Erzeugnisse und Leistungen 27.302 30.278 2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 36.764 28.956
2. Fertige Erzeugnisse und Waren 2.766 2.490 davon mit einer RLZ< 1 Jahr: T€ 36.764 (Vj: T€ 28.956)
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0 0 3. Sonstige Verbindlichkeiten 13.367 9.141

30.068 32.768 davon mit einer RLZ< 1 Jahr: T€ 13.367 (Vj: T€ 9.141)
davon aus Steuern T€ 12.547 (Vj: T€ 8.938)

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 78.848 78.821 T€ 14 (Vj: T€ 8)
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 280.474 246.249 67.498 61.661
3. Sonstige Vermögensgegenstände 813 1.626

360.135 326.696 D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 0 552

III. Guthaben bei Kreditinstituten 0 225
390.203 359.689

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 477 563
395.887 366.371 395.887 366.371



Ericsson GmbH, Düsseldorf
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

2024 2023
T€ T€

1. Umsatzerlöse 393.332 421.162

2. Veränderung des Bestands an unfertigen und fertigen Erzeugnissen
und Leistungen   -2.700 884

3. Sonstige betriebliche Erträge 4.749 9.230
davon Erträge aus Währungsumrechnung TEUR 143; Vj: TEUR 98

4. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für 

bezogene Waren -85.592 -130.871
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -149.615 -132.174

-235.208 -263.045
5. Personalaufwand

a) Gehälter -118.875 -107.290
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung -9.937 -16.469

und für Unterstützung -128.813 -123.759
davon für Altersversorgung TEUR 5.202; Vj: TEUR 2.385

6. Abschreibungen auf Sachanlagen -1.760 -2.222

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen -16.798 -24.413
davon Aufwendungen aud Währungsumrechnung TEUR 82; Vj: TEUR 131

8. Erträge aus Gewinnabführungen 0 3.103

9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 9.234 7.735
davon aus verbundenen Unternehmen TEUR 9.202; Vj: TEUR 7.648

10. Aufwendungen aus Verlustübernahme -1.632 0

11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -8.133 -8.817
davon Aufwendungen aus Aufzinsung TEUR 8.092; Vj: TEUR 8.444

12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 3 -1

13. Ergebnis nach Steuern 12.270 19.857

14. Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages abgeführter Gewinn -12.270 -19.857

15. Jahresergebnis 0 0
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ERICSSON GMBH, DÜSSELDORF 

 

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2024 

 

 

A. Allgemeine Angaben 

 

Die Ericsson GmbH (EDD) hat ihren Sitz in Düsseldorf und ist eingetragen in das Handelsre-

gister beim Amtsgericht Düsseldorf (HR B Reg-Nr. 33012). 

 

Die Gesellschaft ist zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2024 eine große Kapitalgesellschaft im 

Sinne des § 267 HGB. 

 

Der Jahresabschluss wird nach den Rechnungslegungsvorschriften für Kapitalgesellschaften 

des Handelsgesetzbuches (HGB) unter Berücksichtigung des Gesetzes betreffend die Gesell-

schaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt. 

 

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 

HGB aufgestellt. 

 

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

Im Interesse einer besseren Klarheit und Übersichtlichkeit werden die nach den gesetzlichen 

Vorschriften bei den Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung anzubringenden 

Vermerke ebenso wie die Vermerke, die wahlweise in der Bilanz- bzw. Gewinn- und Verlust-

rechnung oder im Anhang anzubringen sind, teilweise im Anhang aufgeführt.  

 

B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 

 

Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungs-

kosten angesetzt und planmäßig über die Nutzungsdauer abgeschrieben. EDV-Programme 

mit Anschaffungskosten von nicht mehr als € 800 werden im Jahr der Anschaffung sofort ab-

geschrieben und im Anlagenspiegel als Zu- und Abgang behandelt. Bei Standardsoftware und 

sonstigen EDV-Programmen mit Anschaffungskosten von mehr als € 800 erfolgt die Abschrei-

bung planmäßig über einen Zeitraum von 2 bzw. 3 Jahren.  

 

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um 

planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die Herstellungskosten des aktivierten Test-

equipments umfassen die Einzelkosten sowie anteilige Gemeinkosten der zu dem Test-

equipment gehörigen einzelnen Posten.  
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Die Anlagegüter werden linear über die folgende jeweilige Nutzungsdauer abgeschrieben: 

 

  Nutzungsdauer 

Mietereinbauten, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3, 5, 10 und 13 Jahre 

Testanlagen und Testausrüstung (als Teil der BGA) 2, 3 und 5 Jahre 

 

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von nicht mehr als € 800 werden im 

Zugangsjahr voll abgeschrieben und im Anlagenspiegel als Zu- und Abgang behandelt. 

 

Die in den Sachanlagen aktivierten Eigenleistungen werden mit Hilfe der projektbezogenen 

Stundenschreibung und Materialeinsatzerfassung in SAP ermittelt und umfassen direkt zure-

chenbare Einzelkosten sowie anteilige Gemeinkosten. Ein Ansatz von Fremdkapitalkosten er-

folgt nicht.  

 

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten oder bei voraussichtlicher dauernder 

Wertminderung mit dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. 

 

Unfertige Erzeugnisse und Leistungen bezeichnen noch nicht abgerechnete kundenspezi-

fisch hergestellte unfertige Erzeugnisse und Leistungen. 

 

Die Bewertung der unfertigen und fertigen Erzeugnisse und Leistungen erfolgt zu Herstel-

lungskosten. Die Herstellungskosten beinhalten Materialkosten, direkte Fertigungslöhne sowie 

anteilige Materialgemeinkosten und Fertigungsgemeinkosten. 

 

Die Bewertung der von Fremdfertigungsunternehmen bezogenen Waren erfolgt zu Anschaf-

fungskosten. Die Bewertung der Waren erfolgt zu gleitenden Durchschnittspreisen. Die bezo-

genen Waren werden unter dem Bilanzposten fertige Erzeugnisse und Waren ausgewiesen. 

 

Für Bestandsrisiken werden angemessene Bewertungsabschläge vorgenommen (nach Gän-

gigkeit und nach dem Niederstwertprinzip) und der Grundsatz der verlustfreien Bewertung be-

achtet. 

 

Vom Bilanzwert der Vorräte werden alle erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen für 

Hard- und Softwarelieferungen voll abgesetzt. 

 

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zu Nennbe-

trägen, abzüglich notwendiger Einzelwertberichtigungen, angesetzt. Bei den Forderungen aus 

Lieferungen und Leistungen wurde im Geschäftsjahr auf eine Pauschalwertberichtigung wie 

im Vorjahr verzichtet. Die Forderungen bzw. Umsatzerlöse werden realisiert im Zeitpunkt des 

Gefahrenübergangs auf den Kunden. 
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Unter den Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 

werden entsprechend der Definition des § 271 HGB Salden gegenüber Gesellschaften ange-

sehen, die als Mutter-, Schwester- oder Tochterunternehmen in den Konzernabschluss der 

Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Stockholm/Schweden, nach den Vorschriften über die Voll-

konsolidierung einzubeziehen sind. 

 

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nominalwert angesetzt. 

 

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwendungen für bestimmte spätere Perioden dar-

stellen, werden aktivisch als Rechnungsabgrenzungsposten abgegrenzt. 

 

Das gezeichnete Kapital wird zum Nennwert angesetzt. 

 

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen werden auf der Grundlage 

versicherungsmathematischer Berechnung nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren (Projec-

ted Unit Credit Method) unter Berücksichtigung der Richttafeln 2018 G von Prof. Dr. Heubeck 

bewertet. Die Rückstellungen für Pensionen wurden pauschal mit dem von der Deutschen 

Bundesbank im Monat Dezember 2024 veröffentlichten durchschnittlichen Marktzinssatz der 

vergangenen zehn Jahre abgezinst, der sich bei einer angenommenen Restlaufzeit von 

15 Jahren ergibt (§ 253 Abs. 2 Satz 2 HGB). Dieser Zinssatz beträgt 1,90 %. Der veröffent-

lichte durchschnittliche Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre hingegen liegt bei 

1,97 %.  

 

Bei der Ermittlung der Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen wurden 

jährliche Lohn- und Gehaltssteigerungen von 2,5 %, Rentensteigerungen von jährlich 1,0 % 

bzw. 2,2 % und der jährliche BBG-Trend von 3,4 % zugrunde gelegt sowie für die Fluktuation 

abhängig vom Alter und Geschlecht Fluktuationswahrscheinlichkeiten angesetzt. Im Ge-

schäftsjahr 2022 wurden erstmals die Regelungen des IDW RH FAB 1.021 berücksichtigt. Der 

Wert des Deckungsvermögens wird seitdem nicht mehr zu fortgeführten Anschaffungskosten 

bewertet, sondern in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrags der korrespondierenden Pen-

sionsrückstellung angesetzt („Primat der Passivseite“). 

 

Die EDD weist auf Basis der vorstehend benannten Parameter zum 31. Dezember 2024 eine 

Brutto-Pensionsrückstellung in Höhe von T€ 260.315 (Vorjahr: T€ 267.472) aus. 

 

Die Verpflichtungen aus Pensionen werden mit den Vermögensgegenständen, die ausschließ-

lich der Erfüllung der jeweiligen Verpflichtungen dienen und dem Zugriff fremder Dritter entzo-

gen sind (sog. Deckungsvermögen), verrechnet. Die Bewertung des zweckgebundenen, ver-

pfändeten und insolvenzgesicherten Deckungsvermögens erfolgt zum beizulegenden Zeitwert 

(Aktivwert der entsprechenden Rückdeckungsversicherungsansprüche; entspricht den fortge-

führten Anschaffungskosten). 
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Aktivwert 

davon Deckungsver-

mögen, d.h. saldiert 

(§ 246 HGB) 

 T € T € 

Rückdeckungsversicherung Pensionen 94.019 94.019 

Rückdeckungsversicherung Langzeiturlaub 10.676 10.676 

Rückdeckungsversicherung Altersteilzeit 1.418 1.418 

 106.113 106.113 

 

Die Verpflichtungen aus Pensionen sind mit dem verrechnungsfähigen Anteil des Deckungs-

vermögens in Höhe von T€ 94.019 gemäß § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB verrechnet worden. Glei-

ches gilt für die Rückstellungen Langzeiturlaub und Altersteilzeit, hier erfolgte ebenfalls eine 

Saldierung in Höhe der in der obigen Tabelle enthaltenen Werte. 

 

Der Altersversorgungsplan 1, die Übergangsregelung, der Altersversorgungsplan 2 und der 

Plan Abteilung B werden über die rückgedeckte Ericsson-Unterstützungskasse finanziert. Es 

handelt sich hierbei um mittelbare Pensionsverpflichtungen für die EDD. Bei allen mittelbaren 

Pensionsplänen besteht eine Unterdeckung, die als Rückstellung bei der EDD erfasst ist. Vom 

Wahlrecht gem. Art. 28 EGHGB wird daher kein Gebrauch gemacht. 

 

Die sonstigen Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beur-

teilung notwendigen Erfüllungsbetrages gebildet. Die Rückstellungen berücksichtigen alle er-

kennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. 

 

Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlauf-

zeit entsprechenden, von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten durchschnittlichen 

Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst. 

 

Rückstellungen für Verpflichtungen aus Jubiläumsleistungen werden auf Grundlage ver-

sicherungsmathematischer Berechnung nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren (Projected 

Unit Credit Method) unter Berücksichtigung der Richttafeln 2018 G von Prof. Dr. Heubeck be-

wertet. Der angewandte Zinssatz beträgt 1,97 %. Bei der Ermittlung der Rückstellungen für 

Jubiläum wurden jährliche Lohn- und Gehaltssteigerungen von 2,5 % sowie ein BBG-Trend 

von 3,4 % zugrunde gelegt. Für die Berücksichtigung der Fluktuation wurden alters- und ge-

schlechtsabhängige Fluktuationswahrscheinlichkeiten angesetzt. 
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Rückstellungen für Verpflichtungen aus Altersteilzeit werden auf der Grundlage versiche-

rungsmathematischer Berechnung nach Maßgabe des Blockmodells unter Berücksichtigung 

der Richttafeln 2018 G von Prof. Dr. Heubeck bewertet. Die Rückstellungen für Altersteilzeit 

wurden pauschal mit dem von der Deutschen Bundesbank im Monat Dezember 2024 veröf-

fentlichten durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre abgezinst, der sich 

bei einer fristadäquaten Restlaufzeit ergibt (§ 253 Abs. 2 HGB). Die Rückstellungen für Alters-

teilzeit wurden zum Bilanzstichtag für bereits am Bilanzstichtag abgeschlossene Altersteilzeit-

vereinbarungen gebildet. Sie enthalten Aufstockungsbeträge und bis zum Bilanzstichtag auf-

gelaufene Erfüllungsverpflichtungen der Gesellschaft. Der angewandte Rechnungszinssatz 

beträgt 1,51 %.  

 

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag bilanziert. 

 

Einnahmen vor dem Stichtag aus dem Verkauf von Serviceleistungen, die Erträge für be-

stimmte spätere Perioden darstellen, werden als passive Rechnungsabgrenzungsposten 

ausgewiesen. 

 

Fremdwährungsumrechnung 

Geschäftsvorfälle in fremder Währung werden grundsätzlich mit dem historischen Kurs zum 

Zeitpunkt der Erstverbuchung erfasst. Bei langfristigen Fremdwährungspositionen erfolgt die 

Stichtagsbewertung unter Berücksichtigung des Imparitätsprinzips. Kurzfristige Bilanzposten 

werden zum Stichtag wie folgt bewertet: 

 

Kurzfristige Fremdwährungsforderungen sowie kurzfristige Fremdwährungsverbind-

lichkeiten (Restlaufzeit von einem Jahr oder weniger) sowie liquide Mittel oder andere kurz-

fristige Vermögensgegenstände in Fremdwährungen werden zum Devisenkassamittelkurs am 

Bilanzstichtag umgerechnet. 

 

Steuern 

Nach der formalen Betrachtungsweise ist die Alleingesellschafterin Ericsson Facilities GmbH, 

Frankfurt/Deutschland (LHO), als Organträgerin alleinige Steuerschuldnerin, d.h. tatsächliche 

und latente Steuern der EDD als Organgesellschaft sind vollständig in dem Jahresabschluss 

der Organträgerin auszuweisen, da sie allein die Besteuerungsfolgen treffen. Dementspre-

chend werden die temporären Differenzen der Gesellschaft im Jahresabschluss der LHO bei 

der Ermittlung von dort zu bilanzierenden latenten Steuern mitberücksichtigt. 

 

Die Ericsson GmbH unterliegt als Teil einer multinationalen Firmengruppe den Regelungen 

der Pillar 2. Die Regelungen der Mindestbesteuerung finden somit Anwendung auf die aggre-

gierten Ergebnisse aller deutschen Ericsson Gesellschaften, haben aber keine Auswirkung auf 

die Ericsson GmbH.  
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C. Erläuterungen zur Bilanz 

 

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist dem Anlagenspiegel (Bestandteil des Anhangs) 

zu entnehmen. 

 

Finanzanlagen betreffen die unmittelbaren Beteiligungen an folgenden Unternehmen: 

 

 
Anteile am 

Kapital 
Eigenkapital 

Jahresergebnis 

vor Ergebnis-

abführung 

 % T€ T€ 

Ericsson Services GmbH, Düsseldorf 100 2.000 -1.632 

 

Bei der Ericsson Services GmbH (EMG) handelt es sich um ein unmittelbar von der EDD ge-

haltenes Unternehmen. Die Informationen wurden dem zum 31. Dezember 2024 aufgestellten 

Jahresabschluss der Gesellschaft entnommen.  

 

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen enthalten Forderungen gegen die Kon-

zernmuttergesellschaft Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Stockholm/Schweden, in Höhe von 

T€ 256.868 (Vorjahr T€ 222.010), die ausschließlich auf den Cash-Pool sowie auf ein kurzfris-

tiges Darlehen entfallen. Daneben sind Forderungen aus Lieferungen und Leistungen von 

T€ 23.605 (Vorjahr T€ 20.756) enthalten. Zum Bilanzstichtag bestehen wie im Vorjahr gegen 

die Alleingesellschafterin LHO keine Forderungen. 

 

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis 

zu einem Jahr.  

 

Das Gezeichnete Kapital der Gesellschaft beläuft sich auf T€ 20.000 und ist voll einbezahlt. 

Die Kapitalrücklage beträgt T€ 12.998. Beide Beträge sind gegenüber dem Vorjahr unverän-

dert. 

 

Rückstellungspflichtige unmittelbare Pensionsverpflichtungen bestehen zum Bilanzstich-

tag in Höhe von T€ 147.357 (Vorjahr T€ 154.009). Daneben besteht bei vier mittelbaren Pen-

sionsverpflichtungen eine Unterdeckung in Höhe von insgesamt T€ 18.939 (Vorjahr 

T€ 19.761). Die EDD bilanziert diese Unterdeckungsbeträge in ihrem Jahresabschluss. Im Er-

gebnis ergeben sich daraus zum 31. Dezember 2024 nach Verrechnungen mit den entspre-

chenden Deckungsvermögen Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen in Höhe von 

T€ 166.295 (Vorjahr T€ 173.771).  

  



7 

Die Anwendung des Sieben-Jahres-Durchschnittszinssatzes würde zu einer höheren Pensi-

onsrückstellung führen. Hieraus ergibt sich ein Unterschiedsbetrag in Höhe von T€ 2.657 (Vor-

jahr T€ 3.563) im Vergleich zur Anwendung des Zehn-Jahres-Durchschnittszinssatzes. 

 

Dieser Unterschiedsbetrag unterliegt einer Ausschüttungssperre gemäß § 253 Abs. 6 HGB, 

aber keiner Abführungssperre. 

 

Die sonstigen Rückstellungen enthalten als wesentliche Posten umsatzbezogene Rückstel-

lungen in Form von noch zu erbringenden Leistungen an Kunden, ausstehenden Lieferanten-

rechnungen, noch nicht abgerechneten Leistungen und Installationsleistungen von Subunter-

nehmen, Gewährleistungsverpflichtungen und Vertragsstrafen. Neben Restrukturierungsauf-

wendungen für Abfindungen sind personalbezogene Rückstellungen wie Urlaub und Boni ent-

halten. 

 

 31.12.2024 31.12.2023 

 T€ T€ 

Rückstellungen     

– umsatzbezogene 28.362 22.872 

– personalbezogene  23.452 17.778 

– Restrukturierung 24.317 4.976 

– übrige 7.027 5.825 

Summe 83.158 51.451 

 

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen enthalten im Wesentlichen 

Verbindlichkeiten aus der Gewinnabführung gegenüber der Alleingesellschafterin LHO in 

Höhe von T€ 12.274 (Vorjahr T€ 19.857) und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistun-

gen in Höhe von T€ 24.488 (Vorjahr T€ 9.074). Diese waren im Vorjahr stichtagsbedingt durch 

Zahlungen vor dem Bilanzstichtag im Vergleich etwa halbiert. 
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D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 

 

Die Umsatzerlöse sind nach Produktsegmenten wie folgt aufgegliedert: 

 

 2024 2023 

 T€ T€ 

Networks 199.509 227.372 

Cloud Software & Services 121.632 114.534 

R&D 44.989 50.920 

Sonstige 27.202 28.336 

Gesamt 393.332 421.162 

 

Die Umsatzerlöse gliedern sich in die folgenden Regionen auf:  

 

 2024 2023 

 T€ T€ 

Europa 392.464 419.528 

 davon Deutschland 183.577 189.888 

übrige 868 1.634 

Gesamt 393.332 421.162 

 

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten im Wesentlichen Erträge aus der Weiterbe-

lastung von Aufwendungen an die Konzerngesellschaften. Darüber hinaus enthält dieser Pos-

ten periodenfremde Erträge in Höhe von T€ 166 (Vorjahr T€ 4.212), die im Wesentlichen aus 

der Auflösung von Pensionsrückstellungen resultieren. 

 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten als wesentliche Posten Mieten, IS/IT 

Kosten, Reisekosten, Rechts- und Beratungskosten, Telekommunikationskosten, Instandhal-

tungen und andere betriebliche Aufwendungen.  

 

Im Jahr 2024 wurde mit der Ergebnisübernahme der Tochtergesellschaft EMG ein Aufwand 

von T€ 1.632 (Vorjahr T€ 3.103 Ertrag) realisiert. 
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Die sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträge in Höhe von T€ 9.233 (Vorjahr T€ 7.735) enthalten 

im Wesentlichen Zinsen aus dem Cash-Pooling in Höhe von T€ 9.202 (Vorjahr T€ 7.648). Zins-

erträge aus Pensionsverpflichtungen werden gemäß § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB saldiert in den 

Zinsen und ähnlichen Aufwendungen i.H.v. T€ 8.092 ausgewiesen (Vorjahr Zinsaufwand in 

Höhe von T€ 8.444). Der saldierte Wert des Geschäftsjahres setzt sich zusammen aus Erträ-

gen aus Deckungsvermögen in Höhe von T€ 388 (Vorjahr T€ 358) und den laufenden Zins-

aufwendungen aus den Pensionsverpflichtungen in Höhe von T€ 8.480 (Vorjahr T€ 8.802). Die 

Jubiläumsverpflichtungen in Höhe von T€ 13 (Vorjahr T€ 12) sind in den „Zinsen und ähnlichen 

Aufwendungen“ ausgewiesen. Erfolgswirkungen aus der Änderung des Abzinsungssatzes 

werden im operativen Ergebnis ausgewiesen. 

 

Mit Vertrag vom 19. November 2012 und mit Wirkung vom 1. Januar 2012 wurde ein Ergeb-

nisabführungsvertrag mit der Alleingesellschafterin LHO abgeschlossen. Auf Grundlage die-

ses Vertrages wurde der sich ergebende Gewinn in Höhe von T€ 12.270 (Vorjahr T€ 19.857) 

an die LHO abgeführt. 

 

E. Ergänzende Angaben 

 

a)  Sonstige finanzielle Verpflichtungen  

 

Die wesentlichen sonstigen finanziellen Verpflichtungen betreffen Mietverträge für die Haupt-

verwaltung in Düsseldorf und die weiteren Standorte in Deutschland. Bei den Mietobjekten für 

die Betriebe ist die Anmietung einem Erwerb vorzuziehen, um im Falle der Beendigung von 

Mietverträgen einzelner Objekte nicht das Verwertungsrisiko der jeweiligen Immobilie tragen 

zu müssen.  

 

Aus diesen Mietverträgen resultieren insgesamt zukünftige Mietverpflichtungen von 

T€ 13.838, von denen T€ 3.912 im Geschäftsjahr 2025 und T€ 9.926 danach, aber innerhalb 

von fünf Jahren fällig sind.  

 

Die übrigen sonstigen finanziellen Verpflichtungen betreffen Leasingverträge in Bezug auf 

Kraftfahrzeuge und Fahrräder. Die zukünftigen Mietverpflichtungen aus diesen Verträgen be-

laufen sich insgesamt auf T€ 1.672, von denen T€ 1.068 im Geschäftsjahr 2025 und T€ 604 

danach, aber innerhalb von fünf Jahren fällig sind. Somit beträgt der Gesamtbetrag der sons-

tigen finanziellen Verpflichtungen T€ 15.510. Risiken aus diesen sonstigen finanziellen Ver-

pflichtungen sind zurzeit nicht erkennbar. 

 

b)  Durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer 

 

Im Geschäftsjahr 2024 beschäftigte die Gesellschaft durchschnittlich 988 angestellte Mitarbei-

ter (Vorjahr 1.001 Mitarbeiter). Die Belegschaft teilt sich auf in 756 (Vorjahr 779) männliche 

und 232 (Vorjahr 222) weibliche Mitarbeiter. 
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c)  Gesamthonorar des Abschlussprüfers 

 

Das Gesamthonorar des Abschlussprüfers für das abgeschlossene Geschäftsjahr in Höhe von 

T€ 146 (Vorjahr T€ 138) betrifft im vollen Umfang Abschlussprüfungsleistungen.  

 

d) Factoring / außerbilanzielle Geschäfte 

 

Zum 31. Dezember 2024 hat die EDD im Rahmen bestehender Factoring-Verträge keine Kun-

denforderungen verkauft (Vorjahr T€ 9.760).  

 

F. Beziehungen zu verbundenen Unternehmen 

 

Die Gesellschaft ist ein 100%iges Tochterunternehmen der LHO. Der Jahresabschluss der 

Gesellschaft wird mit all ihren Tochtergesellschaften in den Konzernabschluss der Telefonak-

tiebolaget LM Ericsson, Stockholm/Schweden, einbezogen, die den Konzernabschluss für den 

kleinsten und größten Kreis von Unternehmen erstellt. Der Konzernabschluss der Telefonak-

tiebolaget LM Ericsson wird von uns in englischer Sprache an die das Unternehmensregister 

führende Stelle übermittelt und durch diese bekannt gemacht. Er hat gemäß § 291 HGB be-

freiende Wirkung für einen Teilkonzernabschluss und Teilkonzernlagebericht unserer Gesell-

schaft. 

 

Dieser Konzernabschluss der Telefonaktiebolaget LM Ericsson wird nach den in das EU-Recht 

übernommenen International Financial Reporting Standards (IFRS) aufgestellt. Da die Aufstel-

lung eines Teilkonzernabschlusses unserer Gesellschaft gemäß § 315e Abs. 3 HGB ebenfalls 

nach den Grundsätzen der in das EU-Recht übernommenen IFRS möglich wäre, handelt es 

sich bei einem solchen Konzernabschluss um einen nach deutschem Recht aufgestellten Kon-

zernabschluss. Insofern bestehen keine erläuterungspflichtigen Abweichungen dieses Kon-

zernabschlusses vom deutschen Recht. Eine Erläuterungspflicht nach § 291 Abs. 2 Nr. 3 

Buchstabe (c) HGB ist damit nicht gegeben. 
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G. Angaben zu Gesellschaftsorganen 

 

a) Mitglieder der Geschäftsführung 

 

Geschäftsführer waren im Geschäftsjahr 2024 und bis zum Zeitpunkt der Aufstellung des Ab-

schlusses: 

 

• Daniel Leimbach, Head of Customer Unit Western Europe, Vorsitzender der Geschäftsfüh-

rung, Düsseldorf  

• Bernd Mellinghaus, Rechtsanwalt, Head of Legal Customer Unit Western Europe, Ge-

schäftsführer, Heiligenhaus 

• Stefan Koetz, Diplom-Ingenieur/MELA Special Projects, Muri/Schweiz 

 

Da nur zwei der Geschäftsführer im Geschäftsjahr 2024 bei der Gesellschaft angestellt waren 

und von unserer Gesellschaft Bezüge erhielten, unterbleibt die Angabe zu den Bezügen der 

Geschäftsführung unter Hinweis auf § 286 Abs. 4 HGB. 

 

b) Aufsichtsrat 

 

Die Ericsson GmbH und ihre Tochtergesellschaften haben in Deutschland unter Berücksichti-

gung der Zahl ihrer festen Mitarbeiter die Grenze von 2000 Arbeitnehmern unterschritten. Da-

her wurde zum 14.10.2024 der Aufsichtsrat nunmehr insbesondere gem. §§ 1 I Nr. 3, 2 I, II, 4 

I, II S.1, III, 5, 6, 7 DrittelbG 2004 sowie §§ 95 I S.1, 100, 101 I und III AktG und den übrigen 

Bestimmungen des DrittelbG sowie der dort für anwendbar erklärten Bestimmungen des AktG 

gebildet. 
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Der Aufsichtsrat setzte sich im Geschäftsjahr 2024 und bis zur Aufstellung des Jahresab-

schlusses wie folgt zusammen:  

 

Jurgen Arts VP and Head of BC and Sourcing 

MELA bei Ericsson Espana, SA 

Vertreter der Anteilseigner  

Vorsitzender 

Melanie Schmitz Customer Project Manager bei 

Ericsson GmbH 

Vertreterin der Arbeitnehmer, 

Stellvertretende Vorsitzende 

(bis 14.10.2024) 

Klara Eiritz VP and Head of BC and Sourcing 

MELA bei Ericsson AB,  

Schweden 

Vertreterin der Anteilseigner 

(bis 30.4.2024)  

John van Veggel Head of NMSD CU Western  

Europe bei Ericsson Services 

GmbH 

Vertreter der Anteilseigner  

(bis 14.10.2024) 

Åsa Konnbjer Head of CC Hub Northern Cen-

tral Europe & Central Asia bei Er-

icsson AB, Schweden 

Vertreterin der Anteilseigner  

(bis 14.10.2024) 

Achim Werner Administrator bei Ericsson  

Services GmbH 

Vertreter der Arbeitnehmer  

(bis 14.10.2024) 

Frank Wollersheim Senior Projekt Manager bei 

Ericsson GmbH 

Vertreter der Arbeitnehmer  

(bis 14.10.2024) 

Fernanda Tomas Head of People EMEA Vertreterin der Anteilseigner  

(6.3.-14.10.2024) 

David Hart Head of MELA Legal Affairs Vertreter der Anteilseigner  

(6.3.-14.10.2024) 

Jan-Peter Meyer-Kahlen VP Head of R&D Center Aachen Vertreter der leitenden Ange-

stellten (bis 14.10.2024) 

Herbert Rehm Gewerkschaftssekretär Vertreter der Gewerkschaften 

(bis 14.10.2024) 

Mihala Rotaru Head of Financial Control Europe Vertreterin der leitenden An-

gestellten stellvertretende  

Vorsitzende (ab 14.10.2024) 

Jana Barke Tools & Methods Engineer Vertreterin der Arbeitnehmer 

(ab 14.10.2024) 
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Die Aufsichtsratsmitglieder erhielten für das Geschäftsjahr 2024 keine Vergütungen. 

 

 

Düsseldorf, den 23. Mai 2025 

 

 

Ericsson GmbH 

Geschäftsführung 

 

 

 

Stefan Koetz Bernd Mellinghaus  Daniel Leimbach 



Anlage zum Anhang

Ericsson GmbH, Düsseldorf

ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS IM GESCHÄFTSJAHR 2024

ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN AUFGELAUFENE ABSCHREIBUNGEN NETTOBUCHWERTE
1.1.2024 Zugänge Abgänge Umbuchungen 31.12.2024 1.1.2024 Zuführungen Abgänge 31.12.2024 31.12.2024 31.12.2023

T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€

IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

 Entgeltlich erworbene EDV-Programme 3 0 0 0 3 3 0 0 3 0 0 
3 0 0 0 3 3 0 0 3 0 0 

SACHANLAGEN

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten 
einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 234 112 0 0 346 203 37 0 240 106 31 

2. Betriebs- und Geschäftsausstattung 39.698 925 5.722 74 34.975 35.684 1.723 5.327 32.080 2.895 4.014 
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 74 206 0 -74 206 0 0 0 0 206 74 

40.006 1.243 5.722 0 35.527 35.887 1.760 5.327 32.320 3.207 4.119 

FINANZANLAGEN

Anteile an verbundenen Unternehmen 2.000 0 0 0 2.000 0 0 0 0 2.000 2.000 
42.009 1.243 5.722 0 37.530 35.890 1.760 5.327 32.323 5.207 6.119 
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BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 

An die Ericsson GmbH, Düsseldorf 

 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der Ericsson GmbH, Düsseldorf, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 

2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 

sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Dar-

über hinaus haben wir den Lagebericht der Ericsson GmbH, Düsseldorf, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 

zum 31. Dezember 2024 geprüft. Die im Abschnitt 1.2. des Lageberichts enthaltene Erklärung zur Unternehmens-

führung nach § 289f Abs. 4 HGB (Angaben zur Frauenquote) haben wir in Einklang mit den deutschen gesetzli-

chen Vorschriften nicht inhaltlich geprüft. 

 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesell-

schaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grund-

sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-

gens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2024 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr 

vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 und 

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen 

wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deut-

schen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 

dar. Unser Prüfungsurteil zum Lagebericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der oben genannten Erklärung 

zur Unternehmensführung nach § 289f Abs. 4 HGB. 

 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungs-

mäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 
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Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 

Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 

Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Ab-

schnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unse-

res Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Überein-

stimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonsti-

gen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, 

dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prü-

fungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 

 

Sonstige Informationen 

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen um-

fassen die in Abschnitt 1.2. des Lageberichts enthaltene Erklärung zur Unternehmensführung nach § 289f Abs. 4 

HGB (Angaben zur Frauenquote).  

 

Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht erstrecken sich nicht auf die sonstigen Infor-

mationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prü-

fungsschlussfolgerung hierzu ab.  

 

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die oben genannten sonstigen Informati-

onen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen  

• wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss, zu den inhaltlich geprüften Lageberichtsangaben oder zu 

unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder  

• anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.  

 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für 

Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und 

dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 

den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft 

vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Überein-

stimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um 

die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen auf-

grund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder 

Irrtümern ist. 
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Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der 

Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwor-

tung, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzu-

geben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der 

Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegeben-

heiten entgegenstehen. 

 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein 

zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahres-

abschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der 

zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vor-

kehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lagebe-

richts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen und 

um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 

 

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur 

Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.  

 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von 

wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebe-

richt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belan-

gen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den 

deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref-

fend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 

zum Lagebericht beinhaltet. 

 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstim-

mung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 

Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung 

stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden 

als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die 

auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von 

Adressaten beeinflussen. 
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Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Dar-

über hinaus 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im 

Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als 

Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um 

als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultie-

rende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern 

resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusam-

menwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außer-

kraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

• erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollen 

und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlun-

gen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur 

Wirksamkeit der internen Kontrollen der Gesellschaft bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzuge-

ben. 

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsme-

thoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und 

damit zusammenhängenden Angaben. 

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten 

Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der er-

langten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Ge-

gebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unter-

nehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit 

besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss 

und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges 

Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum 

unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten 

können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

• beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben 

sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der 

Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsäch-

lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermit-

telt. 

• planen wir die Jahresabschlussprüfung und führen sie durch, um ausreichende geeignete Prüfungsnachweise 

für die Rechnungslegungsinformationen des Unternehmens bzw. von dessen Geschäftsbereichen einzuholen 

als Grundlage für die Bildung der Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht. Wir sind verant-

wortlich für die Anleitung, Beaufsichtigung und Durchsicht der für Zwecke der Jahresabschlussprüfung durch-

geführten Prüfungstätigkeiten. Wir tragen die alleinige Verantwortung für unsere Prüfungsurteile.  
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• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das 

von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft. 

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten 

Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei 

insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten be-

deutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben 

aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den 

zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass 

künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeit-

planung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in 

internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen. 

Düsseldorf, den 28. Mai 2025 

Deloitte GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

/snMU/ /snAWP/ 

Christian Frank Patrick Schlicker 

Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer 

P220P220



1. Geltungsbereich
(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschafts-
prüferinnen, Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
(im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und 
ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirt-
schaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas 
anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend 
vorgeschrieben ist.
(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder 
sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf 
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten 
gegenüber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit 
dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten 
zu.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags
(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein  
bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsät-
zen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer 
übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben 
der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder 
Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der 
Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sach-
verständiger Personen zu bedienen.
(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei  
betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen Vereinbarung in 
Textform.
(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschlie-
ßenden beru�ichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verp�ich-
tet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folge-
rungen hinzuweisen.

3.	Mitwirkungsp�ichten	des	Auftraggebers
(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer 
alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weite-
ren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vor-
gängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung 
des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterla-
gen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst wäh-
rend der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftragge-
ber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.
(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Voll-
ständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen 
sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirt-
schaftsprüfer formulierten Erklärung in gesetzlicher Schriftform oder einer 
sonstigen vom Wirtschaftsprüfer bestimmten Form zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit
(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit 
der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer 
des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder 
Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene 
Rechnung zu übernehmen.
(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirt-
schaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netz-
werkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf 
die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung �nden 
wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beein-
trächtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des 
Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte
Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des 
Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist al-
lein diese Darstellung maßgebend. Entwürfe solcher Darstellungen sind 

unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich 
vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschafts-
prüfers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestätigt werden. Er-
klärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten 
Auftrags sind stets unverbindlich.

6.	Weitergabe	einer	beru�ichen	Äußerung	des	Wirtschaftsprüfers
(1) Die Weitergabe beru�icher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers  
(Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Ent-
wurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden 
des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der 
in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der 
Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Geset-
zes oder einer behördlichen Anordnung verp�ichtet.
(2) Die Verwendung beru�icher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und 
die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auf-
traggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung
(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfül-
lung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. 
unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der 
Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurück-
treten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann 
der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktre-
ten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, 
Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Inte- 
resse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt 
Nr. 9.
(2) Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber un-
verzüglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfüllungsansprü-
che nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, ver-
jähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.
(3) O*enbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und 
formelle Mängel, die in einer beru�ichen Äußerung (Bericht, Gutachten 
und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom 
Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkei-
ten, die geeignet sind, in der beru�ichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers 
enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äuße-
rung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fäl-
len ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8.	Schweigep�icht	gegenüber	Dritten,	Datenschutz
(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 
HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verp�ichtet, über Tatsachen und Umstän-
de, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, 
Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von 
dieser Schweigep�icht entbindet.
(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezo-
genen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Da-
tenschutz beachten.

9. Haftung
(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, 
insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen 
Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des 
§ 323 Abs. 2 HGB.
(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung 
�ndet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist der 
Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschafts-
prüfer bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verur-
sachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von 
Leben, Körper und Gesundheit sowie von Schäden, die eine Ersatzp�icht 
des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, gemäß § 54a Abs. 1  
Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. Gleiches gilt für Ansprüche, die Dritte 
aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber dem 
Wirtschaftsprüfer geltend machen.

Allgemeine Auftragsbedingungen
für

Wirtschaftsprüferinnen,	Wirtschaftsprüfer	und	 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024
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(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer be-
stehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen P�ichtver-
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag 
für die betre�enden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.
(4) Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Scha-
densfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren 
P�ichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der ein-
zelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer P�ichtverletzung ohne 
Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfol-
genden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder 
gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche 
P�ichtverletzung, wenn die betre�enden Angelegenheiten miteinander in 
rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall 
kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch ge-
nommen werden.
(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach der in Textform erklärten Ablehnung der Ersatzleistung Klage 
erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies 
gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zu-
rückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Kör-
per oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzp�icht des Herstellers  
nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung gel-
tend zu machen, bleibt unberührt.
(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberührt.

10.	Ergänzende	Bestimmungen	für	Prüfungsaufträge
(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer 
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder 
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.
Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist 
ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im  
Lagebericht oder an anderer für die Ö�entlichkeit bestimmter Stelle nur mit 
in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und 
mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.
(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der 
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber 
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des 
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.
(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weite-
re Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11.	Ergänzende	Bestimmungen	für	Hilfeleistung	in	Steuersachen
(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuer-
lichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftrag-
geber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und 
vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er 
hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtig-
keiten hinzuweisen.
(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen 
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu 
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftrag-
geber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen 
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass 
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung 
steht.
(3) Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die lau-
fende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:
a) Ausarbeitung und elektronische Übermittlung der Jahressteuererklärun-
gen, einschließlich E-Bilanzen, für die Einkommensteuer, Körperschaft-
steuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber 
vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung 
erforderlichen Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den 
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von 
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der 
unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die  
wesentliche verö�entlichte Rechtsprechung und Verwaltungsau�assung.
(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein  
Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Text-
form die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert 
zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuer- 
beratervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwen-
den ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in 
Textform vereinbart werden.
(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Kör-
perschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen 
der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf 
Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für
a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf 
dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der  
Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit  
Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung,  
Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, 
Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-
p�ichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als 
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung 
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob 
alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen 
wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung 
der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht über-
nommen.

12. Elektronische Kommunikation
Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber 
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunika-
tion per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen 
stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den 
Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung
(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforde-
rung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zu-
sätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und 
Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vol-
len Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber 
haften als Gesamtschuldner.
(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen 
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur 
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen
Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbei-
legungsgesetzes teilzunehmen.

15.	Anzuwendendes	Recht
Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden  
Ansprüche gilt nur deutsches Recht.
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